Die Elternmitbestimmung ist im Gesetz festgelegt. 
www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Gesetze/SchulG_Info/Schulgesetz.pdf 
Dort stehen die Gremien die gebildet werden müssen und wie diese sich zusammensetzen. Das Schulmitwirkungsgesetz ist hier zu finden. 

Hier eine kurze Zusammenfassung:

Klassenpflegschaft: Trifft sich in der Regel zweimal im Jahr. Auf der ersten Elternversammlung jeder Klasse werden in ein Klassenpflegschaftsvorsitzender und sein Vertreter gewählt. Immer für ein Schuljahr.

Sie leiten die Sitzung und sollen die Interessen der Eltern wahrnehmen und diese auf den Schulpflegschaftssitzungen vertreten. Dort hat jede Klasse eine Stimme. 

Schulpflegschaft: Trifft sich in der Regel zweimal jährlich. Dort sind alle Klassen durch den Klassenpflegschaftsvorsitzenden vertreten. Hier können auch die Vertreter teilnehmen. Jede Klasse hat jedoch nur eine Stimme. Es werden Themen und Ideen diskutiert und bei Bedarf darüber abgestimmt. Die Sitzung wird von dem Schulpflegschaftsvorsitzenden geleitet. Dieser, und bei uns an der Schule die beiden Vertreter, werden von dieser Versammlung für ein Schuljahr gewählt. Der Rektor ist mit seinem Vertreter anwesend. Es ist aber geplant einen Teil der Sitzung ohne ihn zu gestalten um eine offenen Diskussion zu ermöglichen.
Die Schulpflegschaft wählt aus ihrer Mitte die Teilnehmer der 

Schulkonferenz: Sie ist das Gremium, dass über die Zielrichtung der Schule bestimmt. Im Gesetz ist festgelegt wie sich die Schulkonferenz zusammensetzt. Bei uns an der Schule setzt sie sich aus  9 Lehrern, 6 Schulpflegschaftsmitglieder und 3 Schülern zusammen. Jede Stimme hat dasselbe Gewicht. 

Der Rektor ist moderierend tätig und ist nicht stimmberechtigt. Bei einem Unentschieden hat er das Entscheidungsrecht.

